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1. AUSLEGUNG 
1.1 Definitionen. Für diese ALB gelten folgende Definitionen:  

„Unternehmen“ bezeichnet die Firma Therakos (UK) Limited, ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen (Unternehmens-Nr. 08246321) mit dem eingetragenen 
Firmensitz 3 Lotus Park, The Causeway, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 3AG, Vereinigtes Königreich. 
„Bedingungen“ bezeichnet die in diesem Dokument dargelegten Bedingungen und Bestimmungen in ihrer jeweils gültigen Fassung gemäß Absatz 2.3. 
„Vertrag“ bezeichnet die vom Unternehmen angenommene Warenbestellung, welche diese ALB beinhaltet.  
„Kunde“ bezeichnet die Person oder Organisation, welche die Ware beim Unternehmen kauft.  
„Ware“ bezeichnet die Produkte, zu deren Lieferung an den Kunden sich das Unternehmen gemäß dem Auftrag verpflichtet hat.  
„Auftrag“ bezeichnet die Warenbestellung des Kunden, einschließlich damit zusammenhängender Pläne und Zeichnungen, die schriftlich zwischen dem Unternehmen und dem 
Kunden vereinbart worden sind.  

1.2 Aufbau. Für die ALB gelten folgende Regeln: 
(a) Eine Person umfasst eine natürliche Person, juristische Person oder nicht rechtsfähige Person (mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit); 
(b) der Verweis auf eine Partei bezieht sich auch auf deren persönliche Vertreter, Nachfolger oder zulässige Rechtsnachfolger; 
(c) der Verweis auf ein Gesetz oder eine gesetzliche Bestimmung bezieht sich auch auf die jeweils geänderte Fassung oder Neufassung eines solchen Gesetzes oder einer solchen 

gesetzlichen Bestimmung. Der Verweis auf ein Gesetz oder eine gesetzliche Bestimmungen bezieht sich auch auf jede darunter erlassene nachrangige Rechtsvorschrift und schränkt 
die Bedeutung der diesen Bedingungen vorausgehenden oder nachfolgenden Worte nicht ein; 

(d) jede aufgrund dieser Bedingungen eingeführte Formulierung, wie z. B. „einschließlich“, „insbesondere“ oder ähnlich lautende Ausdrücke, sind als veranschaulichend zu verstehen und 
schränken die Bedeutung der Worte, die diesen Ausdrücken vorausgehen oder ihnen folgen, nicht ein; und 

(e) der Verweis auf Schreiben oder schriftliche Mitteilungen schließt Faxe und E-Mails ein, vorausgesetzt, es wird eine Empfangsbestätigung eingeholt. 
2. ERGÄNZUNGEN 
2.1 Diese für den Vertrag geltenden ALB schließen alle anderen Bestimmungen und Bedingungen, die der Kunde in Zusammenhang mit einem Auftrag gegebenenfalls als gültig ansehen 

könnte, aus. 
2.2 Diese ALB sind ein Angebot von Seiten des Unternehmens bezüglich des Verkaufs der im Auftrag enthaltenen Ware zu dem angegebenen Preis und gemäß den Bedingungen dieser 

ALB.    
2.3 Abgesehen von den Bedingungen dieser ALB hat eine Vertragsänderung, einschließlich etwaiger Ergänzungen durch zusätzliche Bestimmungen und Bedingungen, nur dann 

Gültigkeit, wenn sie schriftlich erfolgt und vom Unternehmen unterfertigt ist.  
2.4 Der Vertrag und diese ALB stellen die Gesamtvereinbarung zwischen den Parteien dar. Der Kunde bestätigt, dass er sich auf keine vom Unternehmen oder im Namen des 

Unternehmens gemachte Erklärung, kein solches Versprechen und keine solche Stellungnahme, Zusicherung oder Garantie, die im Vertrag nicht vereinbart ist, stützt.  
2.5 Alle vom Kunden erteilten Aufträge müssen auf dem vom Unternehmen bereitgestellten Vordruck eingereicht werden, sofern mit dem Unternehmen nichts anderes schriftlich 

vereinbart worden ist.    
2.6 Sofern ein Auftrag des Kunden ein Angebot darstellt, ist das Unternehmen berechtigt, das Angebot innerhalb von zwei (2) Wochen nach Auftragseingang anzunehmen oder 

abzulehnen. Nach Annahme des Angebots wird ein Vertrag zwischen den Parteien geschlossen, der diese ALB beinhaltet.  
3. WARE 
3.1 Menge und Beschreibung der Ware sollen mit den Angaben im Auftrag übereinstimmen und die Lieferung der Ware soll gemäß dem Auftrag und diesen ALB erfolgen.  
3.2 Spezifikationen und Gestaltung der Ware (inklusive daran bestehender Urheberrechte, Designrechte und anderer geistiger Eigentumsrechte) bleiben zu jeder Zeit Eigentum des 

Unternehmens. 
3.3 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Ware bei Bedarf zu ändern, falls dies auf Grund geltender gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen 

erforderlich ist.  
3.4 Sofern im Vertrag zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wurde, darf der Kunde dem Unternehmen gehörende oder von diesem benutzte Marken oder Handelsnamen nicht 

nutzen und keine Handlungen ausführen oder deren Ausführung zulassen, die die Wertschätzung und den Ruf dieser Marken oder Handelsnamen beeinträchtigen oder beschädigen 
können.  

3.5 Dem Kunden ist es nicht erlaubt, Verpackungen, Etiketten, Hinweise oder Anleitungen für Endverbraucher, die sich an der Ware befinden oder die Ware begleiten, zu entfernen, 
abzudecken oder zu verändern, außer dies ist zum Zwecke der Erfüllung geltender gesetzlicher Rechte oder bestehender Verpflichtungen gestattet.  

4. MUSTER 
4.1 Liegt kein Kundenauftrag vor und stellt das Unternehmen dem Kunden im Rahmen eines Musterprogramms, einer Begutachtung, Werbekampagne, klinischen Studie oder eines 

Härtefallprogramms („Compassionate Use“) Ware kostenlos zur Verfügung („Muster“), gelten diese Bestimmungen auch für die Muster, soweit sie darauf anwendbar sind. 
4.2 Alle Muster müssen eindeutig als solche gekennzeichnet sein und der Kunde ist nicht berechtigt, Muster an Dritte zu verkaufen oder Muster als Warenersatz zu behandeln. 
5. WARENLIEFERUNG UND WARENABNAHME 
5.1 Die Warenlieferungen des Unternehmens erfolgen an den im Auftrag genannten Lieferort oder an einen anderen, von den Parteien schriftlich vereinbarten Ort („Lieferort“), nachdem 

das Unternehmen den Kunden darüber informiert hat, dass die Ware zur Auslieferung bereitsteht. 
5.2 Die Auslieferung der Ware ist mit dem Eintreffen der Ware am Lieferort abgeschlossen.  
5.3 Der Kunde soll die Ware sofort abnehmen, sobald die Warenübergabe angeboten wird (dies soll auch das Abzeichnen des entsprechenden Lieferscheins beinhalten).  
5.4 Erfolgt die Warenabnahme durch den Kunden nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen, nachdem das Unternehmen den Kunden über die zur Auslieferung bereitstehende Ware 

benachrichtigt hat, oder verlangt oder verursacht der Kunde anderweitig eine Lieferverzögerung der Ware, gelten folgende Bestimmungen, sofern die ausgebliebene oder verzögerte 
Warenabnahme nicht durch ein Ereignis von höherer Gewalt oder durch die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen seitens des Unternehmens verursacht wurde: 

(a) Die Auslieferung der Ware gilt an dem Datum dreißig (30) Tage nach der Benachrichtigung des Kunden über die zur Auslieferung bereitstehende Ware als abgeschlossen; 
(b) das Risiko an der Ware geht an dem in Absatz (a) genannten Datum auf den Kunden über; und  
(c) das Unternehmen hat die Ware bis zur Auslieferung aufzubewahren und wird dem Kunden alle damit zusammenhängenden Kosten und Ausgaben (einschließlich Versicherung) in 

Rechnung stellen.  
5.5 Alle für die Auslieferung der Ware genannten Daten sind lediglich Richtzeiten und die Lieferzeit ist nicht ausschlaggebend. Das Unternehmen haftet nicht bei Lieferverzögerungen 

der Ware, die durch ein Ereignis von höherer Gewalt oder durch ein Versäumnis des Kunden, dem Unternehmen die notwendigen Anweisungen für die Lieferung oder andere für die 
Auslieferung der Ware an den Kunden relevante Hinweise zu geben, verursacht werden. 

5.6 Liefert das Unternehmen die Ware nicht, beschränkt sich seine Haftung auf die Kosten und Ausgaben, die dem Kunden durch die Beschaffung von Ersatzware von ähnlicher 
Beschreibung und Qualität auf dem günstigsten verfügbaren Markt, abzüglich des Warenpreises, entstehen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Nichtlieferung von 
Ware, wenn dieser Lieferausfall durch ein Ereignis von höherer Gewalt oder durch ein Versäumnis des Kunden, dem Unternehmen die notwendigen Anweisungen für die Lieferung 
oder andere für die Auslieferung der Ware an den Kunden relevante Hinweise zu geben, verursacht wurde.   

5.7 Hat der Kunde die Ware innerhalb von dreißig (30) Tagen nicht abgenommen, kann das Unternehmen einen Teil der Ware oder die gesamte Ware weiterverkaufen oder sich ihrer 
anderweitig entledigen, und nach Abzug angemessener Kosten für Lagerung und Weiterverkauf dem Kunden den über den Preis der Ware hinausgehenden Restbetrag zurückerstatten 
oder ihm eventuelle negative Differenzen in Rechnung stellen. 

5.8 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Warenlieferung zurückzubehalten, wenn Forderungen, die dem Unternehmen aus einem Vertrag mit dem Kunden geschuldet werden, 
noch nicht beglichen sind oder das Unternehmen einen begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Bonität des Kunden gemindert ist, gleich aus welchem Grund. 

5.9 Das Unternehmen ist berechtigt, die Warenlieferung in Teilmengen vorzunehmen, die getrennt in Rechnung gestellt und bezahlt werden können. Jede Teillieferung ist ein separater 
Vertrag. Eine Lieferverzögerung oder ein Fehler bei einer Teillieferung berechtigt den Kunden nicht zur Stornierung einer anderen Teillieferung.    

5.10 Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass am Lieferort angemessene und sichere Einrichtungen und Prozesse für die Annahme und Lagerung der Ware vorhanden sind.  
5.11 Erfolgt die Warenlieferung an den Lieferort nicht innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Rechnungseingang, hat der Kunde umgehend den Kundendienst des Unternehmens zu 

verständigen.  
5.12 Gemäß Absatz 5.13 gilt die Ware zehn (10) Tage nach dem Datum der Auslieferung an den Kunden als abgenommen. Nach diesem Datum ist der Kunde nicht mehr berechtigt, die 

Annahme von Ware zu verweigern, die nicht im Einklang mit den Bestimmungen dieses Vertrages steht, und das Unternehmen übernimmt gegenüber dem Kunden keinerlei Haftung 
für diese Ware.   

5.13 Der Kunde muss den Kundendienst des Unternehmens innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Wareneingang über alle Mängel, Fehlmengen, Schäden oder Verluste sowie über die 
Nichterfüllung des Auftrags unterrichten.  

5.14 Wenn der Kunde der Ansicht ist, dass der Auftrag Fehler enthält, muss der Kunde den Kundendienst des Unternehmens spätestens zehn (10) Tage nach dem Auftragsdatum davon in 
Kenntnis setzen, wenn er eine Überprüfung des Auftrags durch das Unternehmen und ggf. eine Änderung oder Neuerteilung des Auftrags wünscht.   

6. QUALITÄT 
6.1 Das Unternehmen gewährleistet, dass die Ware bei der Auslieferung: 
(a) mit der Warenbeschreibung übereinstimmt; 
(b) keine Mängel in Bezug auf Gestaltung, Material und handwerkliche Ausführung aufweist; und 
(c) sich für die vom Unternehmen zugesagten Verwendungszwecke eignet. 
6.2 Dies gilt gemäß Absatz 6.3, wenn: 
(a) der Kunde das Unternehmen innerhalb eines angemessenen Zeitraums schriftlich informiert, nachdem er festgestellt hat, dass Teile der Ware oder die gesamte Ware nicht den in 

Absatz 6.1 genannten Gewährleistungsversprechen genügen;  
(b) dem Unternehmen ausreichend Gelegenheit zur Prüfung der Ware eingeräumt wird; und 
(c) der Kunde (nach Aufforderung durch das Unternehmen) die betreffende Ware auf eigene Kosten an die Unternehmensniederlassung zurückschickt, damit das Unternehmen nach 

eigenem Ermessen die mangelhafte Ware reparieren oder ersetzen oder dem Kunden den vollen Kaufpreis der mangelhaften Ware zurückerstatten kann.   
6.3 Das Unternehmen haftet nicht für Waren, die die in Absatz 6.1 genannten Gewährleistungsversprechen nicht erfüllen, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: 
(a) Der Kunde verwendet die Ware weiter, nachdem er gemäß Absatz 6.2 Mängel gemeldet hat;   
(b) der Mangel ist durch Missachtung mündlicher oder schriftlicher Anweisungen des Unternehmens bezüglich Lagerung, Kommissionierung, Installation, Anwendung und Wartung der 

Ware durch den Kunden oder (wenn keine Ware vorhanden ist) durch Missachtung der Guten Geschäftspraktiken (Good Trade Practice – GTP) in Bezug auf selbige entstanden;   
(c) der Mangel ist Folge der Anwendung einer Zeichnung, eines Designs oder einer Spezifikation des Kunden durch das Unternehmen;  
(d) der Kunde ändert oder repariert die Ware ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens;  
(e) der Mangel ist das Resultat üblicher Abnutzung, mutwilliger Beschädigung, Unachtsamkeit oder falscher Lagerung oder Arbeitsbedingungen; oder 
(f) die Ware weicht von der Beschreibung ab, weil Änderungen daran vorgenommen wurden, damit die Ware den geltenden gesetzlichen oder aufsichtsbehördlichen Auflagen entspricht. 
6.4 Abgesehen von den Bestimmungen dieses Absatzes 6 haftet das Unternehmen gegenüber dem Kunden nicht für Ware, welche die in Absatz 6.1. genannten 

Gewährleistungsversprechen nicht erfüllt.   
6.5 Die in Paragraph 13 bis 15 des Sale of Goods Act 1979 implizierten Bedingungen sind im weitesten nach dem Gesetz möglichen Umfang vom Vertrag ausgeschlossen.  
6.6 Diese ALB gelten auch für vom Unternehmen bereitgestellte reparierte Ware oder Ersatzware. 
6.7 Falls der Kunde aus einem anderen Grund als dem unter Absatz 6 genannten Ware an das Unternehmen zurückgeben möchte, muss das Unternehmen die Rückgabe der Ware zuerst 

schriftlich genehmigen. Nach der Warenrückgabe stellt das Unternehmen dem Kunden eine Gutschrift über den Kaufpreis der Ware aus, die zur Begleichung der Kosten anderer vom 
Unternehmen gelieferter Waren eingelöst werden kann. 

7. TITEL UND RISIKEN 
7.1 Das Risiko an der Ware geht nach dem Entladen der Lieferung auf  den Kunden über.  

7.2 Das Eigentum an der Ware geht nicht auf den Kunden über, solange nicht der gesamte Kaufpreis (entweder als Barzahlung oder in frei verfügbaren Zahlungsmitteln) an das 
Unternehmen gezahlt worden ist, und zwar für: 

(a) die Ware; und 
(b) für alle anderen Produkte oder Dienstleistungen, die das Unternehmen dem Kunden geliefert bzw. für diesen erbracht hat und die zur Zahlung fällig sind. 
7.3 Bis das Eigentum an der Ware auf den Kunden übergegangen ist, ist der Kunde verpflichtet,   
(a) die Ware treuhänderisch für das Unternehmen zu verwahren;   
(b) die Ware getrennt von allen anderen vom Kunden gehaltenen Waren zu lagern, damit sie leicht als Eigentum des Unternehmens identifiziert werden kann;   
(c) an der Ware befindliche oder sich darauf beziehende Erkennungszeichen oder Verpackungen nicht zu entfernen, zu entstellen oder unkenntlich zu machen;   
(d) die Ware in einem zufriedenstellenden Zustand zu erhalten und ab dem Lieferdatum zu ihrem vollen Preis gegen sämtliche Risiken zu versichern; 
(e) das Unternehmen sofort zu informieren, wenn die Ware einem der in Absatz 9.2 aufgeführten Ereignisse ausgesetzt ist; und 
(f) dem Unternehmen die Informationen über die Ware zur Verfügung zu stellen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit benötigen könnte. 
7.4 Wenn vor dem Übergang des Eigentums an der Ware auf den Kunden eines der in Absatz 9.2 aufgeführten Ereignisse auf den Kunden zutrifft oder das Unternehmen berechtigten 

Anlass zu der Annahme hat, dass ein solches Ereignis unmittelbar bevorsteht, und den Kunden entsprechend informiert, kann das Unternehmen unter der Voraussetzung, dass die 
Ware noch nicht weiterverkauft oder unwiderruflich in ein anderes Produkt integriert worden ist, und ohne Einschränkung anderer Rechte oder Rechtsmittel, derer sich das 
Unternehmen bedienen kann, den Kunden jederzeit zur Herausgabe der Ware auffordern, und wenn der Kunde dieser Aufforderung nicht umgehend nachkommt, die Geschäftsräume 
des Kunden oder einer Drittpartei, in denen die Ware gelagert wird, betreten, um die Ware wieder an sich zu nehmen. 

7.5 Wenn der Kunde bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Eigentum an der Ware vom Unternehmen übergeht:  
(a) in Liquidation tritt oder ein Konkursantrag gegen ihn gestellt wird oder wenn ein Verwalter, Liquidator oder Zwangsverwalter für sein Vermögen bestellt wird; oder  
(b) wenn er keine Zahlungen gemäß diesen ALB entrichtet hat,   

ist der Kunde verpflichtet, dem Unternehmen nach entsprechender Aufforderung die noch vorhandene oder noch nicht weiterverkaufte Ware zurückzugeben. Kommt der Kunde dieser 
Verpflichtung nicht nach, kann das Unternehmen die Geschäftsräume des Kunden, in denen sich die Ware befindet, betreten und die Ware wieder in Besitz nehmen.  

7.6 Der Kunde darf Ware, die Eigentum des Unternehmens ist, nicht verpfänden oder in irgendeiner Weise als Sicherheit für finanzielle Verpflichtungen übereignen. Geschieht dies doch, 
werden alle Zahlungen, die der Kunde dem Unternehmen noch schuldet, unverzüglich fällig.   

7.7 Das Risiko an Mustern geht bei Lieferung der Muster an den Kunden auf diesen über. Das Eigentum an Mustern geht nicht auf den Kunden über, sofern dies nicht schriftlich mit dem 
Unternehmen vereinbart worden ist. Ab der Lieferung der Muster an den Kunden hat dieser die Muster gemäß den Bestimmungen von Absatz 7.3, 7.4, 7.5 und 7.6 für das 
Unternehmen zu verwahren, bis die Muster an das Unternehmen zurückgegeben werden.  

7.8 Die Bestimmungen dieses Absatzes haben über die Beendigung des Vertrages hinaus Gültigkeit.   
8. PREISE UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN 
8.1 Der Kaufpreis der Ware ist der im Auftrag festgelegte Preis oder, wenn kein Preis genannt oder im gegenseitigen Einvernehmen vereinbart wurde, der in der veröffentlichten und zum 

Lieferdatum gültigen Preisliste des Unternehmens genannte Preis.    
8.2 Das Unternehmen kann nach entsprechender Benachrichtigung des Kunden vor der Lieferung den Warenpreis erhöhen, um einem Kostenanstieg der Ware widerzuspiegeln, der durch 

Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens bedingt ist (einschließlich, aber nicht begrenzt auf Währungskursschwankungen, Steuer- und Abgabenerhöhungen sowie höhere 
Arbeits-, Material- und sonstige Herstellungskosten oder Verzögerungen durch Anweisungen des Kunden oder durch ein Versäumnis seitens des Kunden, dem Unternehmen adäquate 
oder korrekte Informationen oder Anweisungen zu geben).     

8.3 Der Preis der Ware beinhaltet Kosten und Ausgaben für Verpackung, Versicherung und den Transport der Ware, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.  
8.4 Der Preis der Ware schließt keine Mehrwertsteuer oder andere anwendbare Steuern und Abgaben ein. Der Kunde hat nach Eingang einer gültigen Umsatzsteuerrechnung des 

Unternehmens dem Unternehmen die zusätzlichen Umsatzsteuerbeträge zu erstatten, die auf die Lieferung der Ware entfallen.  
8.5 Das Unternehmen kann dem Kunden die Ware bei Entladen der Lieferung oder jederzeit danach in Rechnung stellen.   
8.6 Der Kunde hat den vollen Rechnungsbetrag in frei verfügbaren Zahlungsmitteln innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Rechnungsdatum zu begleichen. Die Zahlung soll auf das 

vom Unternehmen schriftlich bekannt gegebene Bankkonto erfolgen. 
8.7 Versäumt es der Kunde, eine unter dem Vertrag an das Unternehmen fällige Zahlung bis zum Zahlungstermin zu entrichten, hat der Kunde für den rückständigen Betrag Zinsen in 

Höhe von zwei (2) Prozent über dem von Barclays Bank plc von Zeit zu Zeit veröffentlichten Basiszinssatz zu entrichten. Diese Zinsen fallen ab dem Fälligkeitsdatum der 
rückständigen Zahlung bis zum Datum der tatsächlichen Begleichung des rückständigen Betrags täglich an, sei es vor oder nach einer gerichtlichen Entscheidung. Der Kunde hat die 
Zinsen zusammen mit dem rückständigen Betrag zu begleichen. 

8.8 Der Kunde hat die unter dem Vertrag fälligen Beträge vollständig und ohne Aufrechnung, Gegenforderung, Abzug oder Einbehalt (mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener Abzüge 
oder Einbehalte) zu begleichen. Das Unternehmen kann jederzeit ohne Beschränkung etwaiger ihm zur Verfügung stehender sonstiger Rechte oder Rechtsmittel jeden Betrag, den ihm 
der Kunde schuldet, gegen jeden Betrag, den das Unternehmen dem Kunden schuldet, aufrechnen.  

8.9 Alle gemäß Vertrag an das Unternehmen zu entrichtenden Zahlungen werden bei Beendigung des Vertrages unverzüglich fällig, auch wenn anders lautende Bestimmungen bestehen.  
9. KÜNDIGUNG 
9.1 Unterliegt der Kunde einem der in Absatz 9.2 aufgeführten Ereignisse oder hat das Unternehmen berechtigten Anlass zu der Annahme, dass dem Kunden ein solches Ereignis 

unmittelbar bevorsteht, und informiert es den Kunden entsprechend, kann das Unternehmen ohne Einschränkung anderer Rechte oder Rechtsmittel, derer sich das Unternehmen 
bedienen kann, alle weiteren Lieferungen unter dem Vertrag oder unter einem anderen Vertrag zwischen dem Kunden und dem Unternehmen stornieren oder aussetzen, ohne dass sich 
hieraus gegenüber dem Kunden irgendeine Haftung ergibt; alle noch ausstehenden Zahlungen in Zusammenhang mit der an den Kunden gelieferten Ware werden dann unverzüglich 
fällig.  

9.2 Für die Zwecke von Absatz 9.1 relevante Ereignisse liegen vor, wenn: 
(a) der Kunde die Zahlung seiner Schulden einstellt oder mit der Zahlungseinstellung droht oder nicht in der Lage ist, seine Schulden zum Fälligkeitstermin zu begleichen, oder wenn er 

seine Zahlungsunfähigkeit in Bezug auf seine Schulden einräumt oder (wenn es sich um ein Unternehmen oder eine GmbH handelt) als zahlungsunfähig im Sinne von Paragraph 123 
des Insolvenzgesetzes (Insolvency Act) von 1986 gilt oder (wenn es sich um eine Privatperson handelt) entweder als zahlungsunfähig oder als ohne vernünftige Aussicht auf 
Begleichung seiner Schulden gilt, wobei in beiden Fällen Paragraph 268 des Insolvenzgesetzes von 1986 Anwendung findet, oder (wenn es sich um eine Partnerschaft handelt) das 
Vorhergehende auf einen der Partner zutrifft;  

(b) der Kunde Verhandlungen mit allen oder einer Gruppe seiner Gläubiger aufnimmt in der Absicht, eine Umschuldung einiger der an ihn gerichteten Forderungen zu erwirken, oder 
seinen Gläubigern einen Vorschlag unterbreitet oder einen Vergleich oder eine Vereinbarung mit ihnen abschließt;  

(c) für die Liquidation des Kunden oder in Zusammenhang damit ein Antrag eingereicht wird, eine Kündigung erfolgt, ein Beschluss gefasst oder eine Verfügung erlassen wird, es sei 
denn, dies dient ausschließlich dem Zweck der Erstellung eines Plans für die Bildung eines zahlungsfähigen Zusammenschlusses des Kunden-Unternehmens mit einem oder mehreren 
anderen Unternehmen oder für eine zahlungsfähige Umstrukturierung des Kunden; 

(d) ein Gläubiger oder Hypothekengläubiger des Kunden dessen Gesamtvermögen oder einen Teil davon pfändet oder sich dessen bemächtigt oder eine Pfändung, Zwangsvollstreckung, 
Beschlagnahme oder andere derartige Maßnahmen gegen das Gesamtvermögen des Kunden oder gegen einen Teil davon getroffen bzw. vollstreckt werden oder deshalb eine Klage 
angestrengt wird und diese Pfändung oder dieses Verfahren nicht innerhalb von zwanzig (20) Tagen eingestellt wird;    

(e) ein Antrag an das Gericht gestellt oder die Bestellung eines Insolvenzverwalters beantragt wird oder wenn die Absicht zur Ernennung eines Insolvenzverwalters erklärt oder ein 
Insolvenzverwalter für den Kunden bestellt wird;   

(f) der Inhaber eines Globalpfandrechts über das Vermögen des Kunden Anspruch auf die Bestellung eines Zwangsverwalters hat oder einen solchen bestellt hat;  
(g) ein Ereignis eintritt oder ein Verfahren in Bezug auf den Kunden in einer Rechtsordnung eröffnet wird, der er unterliegt, und dieses gleiche oder ähnliche Auswirkungen hat wie die in 

Absatz (a) bis (g) (je einschließlich) genannten Ereignisse;  
(h) der Kunde die Weiterführung aller seiner Geschäfte oder eines erheblichen Teils seiner Geschäfte einstellt oder mit der Einstellung droht oder die Weiterführung beendet oder mit 

deren Beendigung droht;  
(i) sich die finanzielle Lage des Kunden derart verschlechtert, dass die Fähigkeit des Kunden, seinen vertraglichen Verpflichtungen in angemessenem Umfang nachzukommen, nach 

Ansicht des Unternehmens beeinträchtigt ist. 
9.3 Eine Vertragskündigung hat unabhängig von den Gründen keinen Einfluss auf die Rechte und Rechtsmittel, die den Parteien bei Vertragskündigung zustehen. Vertragsklauseln, die 

ausdrücklich oder stillschweigend über die Beendigung des Vertrages hinaus Gültigkeit haben, bleiben weiterhin in vollem Umfang wirksam.  
10. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
10.1 Unbeschadet der in diesem Vertrag ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen sind alle Zusicherungen, Bedingungen oder anderen gesetzlich implizierten Bestimmungen im weitesten 

nach dem Gesetz möglichen Sinne ausgeschlossen.  
10.2 Kein Teil dieser ALB soll die Haftung des Unternehmens gegenüber dem Kunden in Bezug auf folgende Ereignisse begrenzen oder ausschließen:  
(a) Tod oder Körperverletzung auf Grund von Fahrlässigkeit seitens des Unternehmens oder seiner Angestellten, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen (soweit zutreffend); 
(b) Betrug oder arglistige Täuschung; oder 
(c) jede Angelegenheit, in deren Zusammenhang eine versuchte Haftungsbegrenzung oder ein Haftungsausschluss des Unternehmens rechtswidrig wäre, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf eine Verletzung der in Paragraph 12 des Sale of Goods Act von 1979 implizierten Bedingungen oder bei fehlerhaften Produkten gemäß Consumer Protection Act 
(Verbraucherschutzgesetz) von 1987. 

10.3 Gemäß den Bestimmungen von Absatz 10.2 oben haftet das Unternehmen gegenüber dem Kunden in keinem Fall, sei es aus Vertrag, gesetzwidriger Handlung (einschließlich 
Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflicht oder anderweitig, für indirekte Verluste oder Folgeverluste oder entgangenen Gewinn aus diesem Vertrag oder in Zusammenhang damit.  

10.4 Gemäß den Bestimmungen von Absatz 10.2 ist das Unternehmen bei einem berechtigten Anspruch in Bezug auf die Ware oder bei Geltendmachung eines solchen Anspruchs des 
Kunden gegenüber dem Unternehmen im Einklang mit diesen Bedingungen berechtigt, die Ware (oder den fraglichen Teil) zu reparieren oder zu ersetzen oder nach eigenem 
Ermessen dem Kunden den Kaufpreis der Ware (oder einen Teil des Kaufpreises) zurückzuerstatten; das Unternehmen ist darüber hinaus gegenüber dem Kunden nicht weiter haftbar. 

10.5 Gemäß den Bestimmungen von Absatz 10.2 beträgt die Gesamthaftung des Unternehmens gegenüber dem Kunden in Bezug auf alle unter Absatz 10.3 genannten Verluste maximal 
eine Million Pfund Sterling (1.000.000 £) in einem (1) Jahr. 

10.6 Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen nicht für etwaige Schäden haftet, die entstanden sind durch übliche Abnutzung, Brand oder Unfall, mutwillige 
Beschädigung oder Unachtsamkeit seitens des Kunden, seiner Vertreter, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen, falsche Arbeitsbedingungen, Missachtung der Anweisungen des 
Unternehmens, Missbrauch oder unbefugte Installation, Änderung oder Reparatur der Ware. Der Kunde ist verpflichtet, Gebrauchsanleitungen des Unternehmens für die Verwendung 
der Ware an Käufer oder potenzielle Nutzer der Ware weiterzugeben.  

11. HÖHERE GEWALT 
11.1 Keine der beiden Parteien ist haftbar für die nicht vollständige oder nicht rechtzeitige Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag, wenn der Grund für die nicht vollständige 

oder nicht rechtzeitige Leistung ein Ereignis von höherer Gewalt ist. 
11.2 Ein Ereignis von höherer Gewalt ist jedes außerhalb der einer Partei vernünftigerweise zuzurechnenden Kontrolle liegende Ereignis, das auf Grund seiner Art nicht vorhersehbar war 

oder das, selbst wenn es vorhersehbar gewesen wäre, dennoch unvermeidlich war, wie z. B. Streiks, Aussperrungen oder andere Arbeitskonflikte (unabhängig davon, ob es sich um 
die eigene Belegschaft oder die einer Drittpartei handelt), Versagen von Energiequellen oder Transportnetzen, höhere Gewalt, Krieg, Terrorismus, Aufstand, Unruhen, Einmischung 
durch Zivil- oder Militärbehörden, nationale oder internationale Katastrophen, bewaffnete Konflikte, böswillige Sachbeschädigung, Ausfall von Anlagen oder Maschinen, nukleare, 
chemische oder biologische Kontamination, Überschallknall, Explosionen, Einsturz von Gebäuden, Feuer, Überschwemmung, Stürme, Erdbeben, Seenot, Epidemien oder ähnliche 
Ereignisse, Naturkatastrophen oder extreme Wetterbedingungen oder Verzug von Unternehmen oder Erfüllungsgehilfen.  

11.3 Dauert dieses Ereignis von höherer Gewalt länger als einen (1) Monat an, kann das Unternehmen den Vertrag nach eigenem Ermessen ohne jegliche Haftung kündigen.  
12. ABTRETUNG 
12.1 Das Unternehmen kann den Vertrag oder Teile des Vertrages jederzeit an ein anderes Unternehmen, einen anderen Betrieb oder eine andere Organisation abtreten oder auf diese 

übertragen, durch eine Hypothek oder anderweitig belasten oder Unterverträge darüber schließen.  
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12.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, den Vertrag in seiner Gesamtheit oder teilweise an Dritte abzutreten, auf diese zu übertragen, ihn durch eine Hypothek oder anderweitig zu belasten 
oder Unterverträge darüber zu schließen oder Teile der Ware unterzuvermieten oder zu verleihen, ohne vorher eine schriftliche Zustimmung des Unternehmens einzuholen. Jeder 
Versuch des Kunden, Teile der Ware unterzuvermieten oder zu verleihen oder den Vertrag abzutreten oder zu verpfänden, ist nichtig und gegenüber dem Unternehmen wirkungslos. 

13. EXPORT 
13.1 Plant der Kunde den Export der Ware aus dem Ursprungsland, ist er verantwortlich für die Einholung aller notwendigen Lizenzen und für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze 

und Bestimmungen für den Export der Ware aus dem Ursprungsland und den Import der Ware in das Bestimmungsland, und er ist verantwortlich für die Zahlung aller Zölle auf die 
Ware.   

 

14. KEIN WIEDERVERKAUF 
14.1 Die in diesem Auftrag enthaltenen Waren sind für die eigene Nutzung des Kunden bestimmt und nicht für den Weiterverkauf an Dritte vorgesehen, sofern dies nicht schriftlich mit 

dem Unternehmen vereinbart worden ist.  
15. MITTEILUNGEN 
15.1 Jede unter dem Vertrag oder in Zusammenhang damit gemachte Mitteilung oder Benachrichtigung an eine Partei bedarf der Schriftform, ist an die eingetragene Niederlassung oder 

den Hauptgeschäftssitz der betreffenden Partei oder an eine andere Anschrift zu senden, die die eine Partei der anderen Partei in Übereinstimmung mit diesem Absatz schriftlich 
mitgeteilt hat, und ist entweder persönlich zu übergeben oder per Post oder durch einen anderen Zustelldienst mit Zustellung am nächsten Werktag, per Kurier oder per Fax zu 
versenden.  

15.2 Liegt keine Empfangsbestätigung vor, die einen früheren Empfang belegt, gilt eine Mitteilung als ordnungsgemäß zugestellt:  
(a) auf dem Postweg zwei Werktage nach dem Versenden; 
(b) bei persönlicher Übergabe bei Zustellung an der relevanten Anschrift; oder 
(c) bei Übermittlung per E-Mail einen Werktag nach der Übermittlung.  
15.3 Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen von Absatz 15 nicht für die Überstellung von Protokollen oder anderen Dokumenten zu Gerichtsverfahren gelten, 

die in schriftlicher Form vorliegen und per Einschreiben zugestellt werden müssen.    
16. VERTRAULICHKEIT 
16.1 Beide Parteien sowie deren Angestellte und Vertreter sind verpflichtet, alle Informationen, Materialen oder Dokumente, die sie in Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten und die 

sich auf die andere Partei, deren Angestellte oder Geschäftstätigkeit beziehen, stets vertraulich zu behandeln und geheim zu halten und sie Dritten nicht offenzulegen, außer sie sind 
anders als durch Missachtung des Vertrages durch die betreffende Partei an die Öffentlichkeit gelangt.   

16.2 Die Verpflichtungen der Parteien gemäß Absatz 16 bleiben nach dem Auslaufen des Vertrages weiter bestehen. 
17. SALVATORISCHE KLAUSEL 
17.1 Ist eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrages ungültig oder wird sie ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar, soll sie soweit als geändert gelten, wie es 

durch eine notwendige minimale Änderung möglich ist, sie gültig, rechtskräftig und durchsetzbar zu machen. Ist eine derartige Änderung nicht möglich, gilt die betreffende 
Bestimmung oder der betreffende Teil der Bestimmung als gestrichen. Jede Änderung oder Streichung einer Bestimmung oder eines Teils einer Bestimmung gemäß diesem Absatz hat 
keine Auswirkungen auf die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. 

18. VERZICHTSERKLÄRUNG 
18.1 Der Verzicht auf ein Recht oder Rechtsmittel unter dem Vertrag oder unter dem Gesetz ist nur wirksam, wenn er schriftlich erfolgt, und er ist nicht als ein Verzicht in Bezug auf eine 

nachfolgende Verletzung oder Nichterfüllung auszulegen. Die Nichtausübung eines Rechts oder der Verzicht auf die Nutzung eines Rechtsmittels oder die verzögerte Nutzung eines 
unter dem Vertrag oder Gesetz bestehenden Rechts oder Rechtsmittels seitens einer Partei stellt keinen Verzicht auf dieses oder irgendein anderes Recht oder Rechtsmittel dar und 
verhindert oder beschränkt die weitere Ausübung dieses oder eines anderen Rechts oder Rechtsmittels nicht. Die einzelne oder teilweise Ausübung eines solchen Rechts oder 
Rechtsmittels verhindert oder beschränkt die weitere Ausübung dieses oder eines anderen Rechts oder Rechtsmittels nicht.     

19. RECHTE DRITTER 
19.1 Eine Person, die keine Vertragspartei ist, ist nicht berechtigt, die Bestimmungen dieses Vertrages durchzusetzen. 
20. ÄNDERUNGEN 
20.1 Außer diesen Bedingungen haben keine Änderungen des Vertrages, einschließlich zusätzlich eingeführte Bestimmungen und Bedingungen, Gültigkeit, wenn sie nicht in 

schriftlicher Form erfolgen und vom Unternehmen unterfertigt wurden. 
21. ANWENDBARES RECHT 
21.1 Für diesen Vertrag sowie für sich aus dem Vertrag, dem Vertragsgegenstand oder dem Vertragsabschluss ergebende oder damit in Zusammenhang stehende Streitigkeiten 

oder Ansprüche (einschließlich nicht mit dem Vertrag zusammenhängender Streitigkeiten oder Ansprüche) gilt das Recht von England und Wales. 
22. GERICHTSSTAND 
22.1 Jede Partei stimmt unwiderruflich zu, dass den Gerichten von England und Wales die ausschließliche Zuständigkeit für die Beilegung jeglicher sich aus diesem Vertrag oder 

Vertragsgegenstand oder Vertragsabschluss oder in Zusammenhang damit ergebenden Streitigkeiten oder Ansprüchen (einschließlich nicht mit dem Vertrag zusammenhängender 
Streitigkeiten oder Ansprüche) zugewiesen werden soll. 

 

 


